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GEMEINDE DÖLSACH
Bez. Lienz Plz. 9991 Str.: Wenzl Platz 1 Tel.:(04852)64333

KUNDMACHUNG

Der Gemeinderat der Gemeinde Dölsach hat in der öffentlichen Sitzung am 22.04.2024 den
im Folgenden angeführten, die Öffentlichkeit berührenden Beschluss gefasst und zwar:

Zu 4: Zu- bzw. Abschreibung Öffentliches-Gut

a) Abschreibung von Teilftächen im Bereich Öffentliches-Gut „Stribacher Straße" auf der
Gp. 346/1 und „Harpfenwea" auf der Gp. 328, beide KG Stribach (Halbfurter);

Im Bereich der Stribacher Straße und im Kreuzungsbereich des Harpfenweges wird eine
Grenzbereinigung durchgeführt und die Teilfläche "1" im Ausmaß von 11 m2 aus dem
Öffentlichen-Gut Gp. 328, KG Stribach, und die Teilfläche "2" im Ausmaß von 9 m2 aus dem
Öffentlichen-Gut Gp. 346/1, KG Stribach, ausgeschieden. Gegenständliche Abschreibungen
basieren auf der Vermessungsurkunde des DI Rudolf Neumayr vom 28.02.2024, GZ.
3942/2024. Die Abtretung erfolgt kostenlos, die Kosten der Durchführung gehen zu Lasten
der Gemeinde Dölsach.

Exkamerierungsbeschluss:

Der Gemeinderat fasst hinsichtlich des oben zitierten Grundverkehrs den einstimmigen
Beschluss, dass für die in der gegenstandsrelevanten Vermessungsurkunde des DI Rudolf
Neumayr vom 28.02.2024, GZ. 3942/2024, mit Nummern bezeichnete Trennstücke "1" und
"2" im Gesamtausmaß von 20 m2 die Aufhebung zum Gemeingebrauch gewidmet werden
(Exkamerierung i.S. des § 15 Tiroler Straßengesetz, LGBI. Nr. 13/1989, idgF).

Wer sich durch diesen Gemeinderatsbeschluss in seinen Rechten verletzt fühlt, kann
innerhalb der Kundmachungsfrist bei der Gemeinde Dölsach schriftlich Aufsichtsbe-
schwerde erheben.

Dölsach, am 23.04.2024
ermeister:

angeschlagen am: 24.04.2024

abgenommen am: 10.05.2024
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Zivilgeometer
Dipl. • Ing. Rudolf Neumayr

Staatlich befugter und beeideter Ingenieurkonsulent für Vermessungswesen

9900 Lienz • Albin-Egger-Straße 10 • Telefon +43 4852 68568
neumayr@zl-gis.at • www.zt-gis.at
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